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                                                                                                                         Post:    Zum Berkelsmoor 6, 27299  Langwedel 
 Mail: faehrverein@web.de  

 Vorstand: Thomas Münsterjohann, Vorsitzender 
    

  Jörg Krüger, stv. Vorsitzender 
    

  Heinz Habisch, Kassenwart 
   
@ewetel.net 

 

Hygienekonzept der Weserfähre “Gentsiet“ für die Fährsaison 2021 gem.   
§ 4 Verordnung zum Schutz vor Corona-Virus SARS-CoV-2- Infektionen: 
 

1. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasenbedeckung auf der Fähre selbst als 
auch an den Anlegestellen ist für die Beförderten verpflichtend (vgl. § 3 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2, Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 der Niedersächsischen Corona-Verordnung). 
Personen, die gegen diese Regelung verstoßen, werden durch das Fährpersonal 
zunächst ermahnt oder von der Fähre verwiesen (vgl. § 3 Abs. 7 S. 2 Corona-VO). 

2. Auf beiden Anlegerseiten stehen Desinfektionsmittel bereit. Auch die 
Möglichkeit zum Waschen der Hände ist gegeben. 

3. Die Anzahl der Personen auf der Fähre wird begrenzt, je nach Bedarf mit einem 
flexiblen Abstands-Konzept. Der Abstand von 1,5m zum jeweils dritten Haushalt 
ist gewährleistet. (Abstandsmessung Brett 1,5m) 

4. Das Abstandsgebots nach § 2 der o.a. Verordnung wird auf der Fähre und am 
Anleger umgesetzt. An den Anlegestellen müssen die wartenden Fahrgäste 
jeweils das Abstandsgebot einhalten durch Markierungen in Abstand von 1,5 m 
auf dem Boden. 

5. Die Trennung der Schlange der Einsteigenden und Aussteigenden von der Fähre 
wird durch ein Flatterband gewährleistet und ist mit Pfeilen auf dem Boden 
markiert. 

6. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten zur Vermeidung von 
Warteschlangen werden gesteuert (siehe Punkt 5 und durch Hinweisschilder). 

7. Die Nutzung sanitärer Anlagen ist geregelt (Desinfektionsmittel steht bereit). 

8. Das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen 
berührt werden und von Sanitäranlagen wird durch die Besatzung in 
regelmäßigen Abständen sichergestellt. 

9. Da die Fähre komplett offen ist, ist ein ausreichender Luftaustausch vorhanden. 
Der Fahrerstand ist mit Schutzscheibe zu den Fährgästen hin getrennt. 

10. Das Bezahlen erfolgt kontaktlos auf Abstand über ein Tablet. Fahrkarten werden 
nicht ausgegeben. 

 
Der Vorstand des Fährvereins Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen 

Fährverein Hagen-Grinden / Ahsen-Oetzen e.V. 
Zum Berkelsmoor 6,              27299 Langwedel 
 


